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mit Ausnahme solcher, welche hier nahe Angehörige 
haben, ohne besondere Bewilligung der Ortsvor-
stehung nicht länger als einen Tag beherbergt und 
auch nicht als Mieter aufgenommen werden dürfen. 
Ueber das Eintreffen solcher Personen hat die Ort»-
vorstehung sogleich anher die Anzeige zu erstatte«. 
Die sürstl. Regierung behält sich vor, den Aufeut-
halt solcher fremder Personen je nach Umständen 
zu befristen oder auch gänzlich zu untersagen. 

Verleihung des Bürgerrechts. Für die Verleihung 
des Bürgerrechts spendete Seine Durchlaucht Prinz 
E d u a r d  von und zu Liechtenstein der Gemeinde 
Vaduz 4000 Kronen. 

Ernennung. Laut amtlicher Kundmachung vom 
1. ds. Mts. ist Herr Lehrer Fr.  Xaver Gaßner in 
Planken zum Oberlehrer ernannt worden. Wir gra-
tulieren ! 

Todesfall. Zu  Jngenbohl (Kanton Schwyz) im 
Institut der Schwestern vom hl. Kreuze verschied am 
27. April 1919 die Oberin Magdalena Büchel. Die. 
Verblichene war nach Gamprin zustündig. S ie  ruhe 
in Frieden! 

Vaduz. (Einges.) Am 4. d. M. hat die Ge
meindeversammlung in Vaduz beinahe einstimmig 
beschlossen, Seiner Durchlaucht den Prinzen Eduard 
v. u. z. Liechtenstein und dessen Familie das Bürger-
recht der Gemeinde Vaduz zuzusichern. Dieser 
Beschluß ist sehr zu begrüßen und die Gemeinde 
ist zu ihrem neuen hohen Mitbürger zu beglück-
wünschen. Die Tatsache, daß mehrere Mitglieder 
unseres Fürstenhauses Bürger der Gemeinde Vaduz 
und deS Fürstentums sind, darf hoch gewertet wer-
den und es darf wohl die Frage ausgesprochen 
werden, ob es nicht für das Fürstenhaus und das 
Land gut wäre, wenn sämtliche Mitglieder des 
ersteren ausdrücklich das liechtensteinische Staats-
bürgerrecht erlangen würden. Ob nicht gelegentlich 
der Verfassungsänderung diese Frage geregelt wer-
den sollte und könnte? — Gelegentlich der Ab-
stimmung in Vaduz am 4. ds. Mts. ist die Frage 
aufgeworfen worden, ob bei der Aufnahme neuer 
Bürger die niedergelassenen Staatsbürger tatsächlich 
das Stimmrecht haben. Nach §§ 40 und 41 des 
Gemeindegesetzes ist hierüber kein Zweifel. Etwas 
anderes ist es aber, ob diese Bestimmung sachlich 
begründet ist. und hierauf kann man ruhig mit nein 
antworten; denn im ganzen Rechtsleben'gilt wohl 
der Grundsatz, daß man nur über etwas verfügen 
kann, das man selbst besitzt. I n  Vaduz z. B .  könnte 
es sich ereignen, daß die niedergelassenen Staats-
bürger durch geschickte Werbearbeit der Mehrheit 
der Gemeindebürger gegen deren Willen neue Bür-
ger geben könnten. Für  die anderen Gemeinden 
hat diese Frage zwar wenig Belang, für die meisten 
überhaupt keinen. Es wäre daher Sache der Ge
meinde Vaduz, bei Regierung und Landtag das 
Ersuchen zu stellen, daß Punkt 6 des § 41 des 
Gemeindegesetzes aufgehoben und § 23, Punkt 4, 
etwa die Fassung erhielte, „durch Aufnahme mit 
oder ohne Entgelt auf Grund eines Beschlusses der 
G e m e i n d e b ü r g e r . "  — 

D a  für die Zukunft Gesuche um Aufnahme in 
liechtensteinische Gemeinden voraussichtlich sich mehren 
werden, wäre es zweckmäßig, wenn man sich über 
die Grundsätze für Annahme oder Ablehnung solcher 
etwas mehr Klarheit als bisher schaffen würde und 
es sollte meines Erachtens in den Gemeinden mehr 
darauf gesehen werden, ob die Bewerber zum Lande 
in besonderen Beziehungen stehen oder ob sie hier 
wohnen oder hier wohnen werden, als, wie es 
scheinbar mitunter der Fall ist, nur auf das was 
an Geld geboten wird. Die höheren Gesichtspunkte 
sollten die ausschlaggebenden sein. Wir haben 
manche seit Jahrzehnten im Lande niedergelassene 
Ausländer, bezüglich derer es nur zu begrüßen wäre, 
wenn sie durch die Einbürgerung noch enger mit 
uns verbunden würden. Eine Aussprache hierüber 
dürfte wichtiger als manches andere sein. 

Unser Vertreter beim Friedenskongreß Herr 
Dr. Emil Beck war letzten Freitag in Vaduz um 
mit Seiner Durchlaucht dem Herrn Landesverweser 
verschiedene in Paris  zu behandelnde Fragen zu 
besprechen. Die bereits für letzte Woche geplant 
gewesene Reise des Herrn Dr. Emil Beck nach 
Paris mußte einstweilen wieder verschoben werden. 
— I n  Paris werden wichtige Fragen für Land 
und Fürstenhaus zu erledigen sein. 

Schaan (Theater), 12. Mai 1919. Gestern ging 
Hrn. Bornhauser's „Gemma von Arth" vor einem 
vollgepfropften Hause zum 3. Male über die Bretter. 
Der Männerchor Schaan hat sich mit diesem Volks-
schanspiele vor eine sehr große Aufgabe gestellt, 
die er aber auch glänzend gelöst hat. Die Rollen 
waren sehr gut verteilt; passende Szenerien zu den 

einzelnen Akten erhöhten die Wirkung des Spieles 
wesentlich. Die Spieler haben sich in ihre Rollen 
sehr gut hineingefunden. 

Die Zwischenpausen wurden durch flotte Vorträge 
der Musikgesellschaft Schaan ausgefüllt. Schade 
nur, daß sich ein großer Teil des Publikums äußerst 
geräuschvoll bemerkbar machte, so daß die Musik-
vortrage im Saale nicht zur Geltung kamen. 

„Gemma von Arth" spielt in einer Zeit, wo das 
alte Oesterreich seine Macht auf die Schweiz aus-
zudehnen sich bemühte. Lebenswahr führt uns 
Bornhauser die Erhebung der schweiz. Urkantone 
Schwyz, Uri und Unterwalden gegen die verhaßten 
fremden Landvögte vor Augen. 

Mit dem Gefühl, einen sehr schönen Sonntag-
nachmittag erlebt zu haben, gingen sämtliche Zu-
schauer nach Hause. 

Dem Männerchor Schaan für seine genußreichen 
Darbietungen herzlichsten Dank. 

Schaan. (Einges.) I n  Konsumentenkreisen hätte 
man nichts dagegen, wenn d iese  Woche noch Mehl 
verteilt würde; nachdem die vierwöchige Karenzzeit 
bereits abgelaufen ist. Wir begreifen dieses Ver
langen um so mehr, da viele Leute kein Fleisch 
kaufen können als Ersatz für Mehl und zudem noch 
beim Notleiden strenge Feldarbeit vernichten müssen. 
Also zur Beherziguug bestens empfohlen und das 
Schmalz nicht vergessen. Ein Konsument. 

Wege» Uebertretnng der Ausfuhrsverbote wurden 
bestraft: Frau Anna Keimer in Rankweil, Zündel 
Anna, Wirtstochter in der Felsenau bei Feldkirch, 
Andreas Mündle in Mauren Nr. 60, Johann Nä
gele zum „Löwen" in Nendeln und Hermann Ha-
bicher in Nendeln. 

D i e  A r i e d e n s v e r y a n d l u n g e n .  
T e r  V ö l k e r b u n d .  

D a s  Abkommen Wer den Völkerbund ist be-
fliutmt, die Zusammenarbeit Mischen den Na-
tionen zu enlwickeln und Hnen  den Frieden 
und die Sicherheit fyu grantieren. baut sich 
auf folgsn-den .Grundsätzen auf: Annahme ge-
wisser Verpflichtungen, nicht an den Krieg zu 
appellieren, offene I'Moicklung der interna tilonalen 
Buchungen auf dem Boden der Gerechtigkeit 
und der ^hre, strenge Beobachtung der Borschrif-
ten des Völkerrechtes und gÄmssenhafte Einhal
tung der Verträge. 

Zusammensetzung: Originäre Mitglieder des 
Völkerbundes sind die Signaturmächte dieses Ver-
träges und jene Staaten, die eingeladen wurden, 
sich ihm anschließen, unter der Bedingung, Dal', 
sie ohne Vorbehalte binnen einer Frist von gfim 
Monaten nach seiner Inkraftsetzung ihm beitreten. 
Außerdem kann Mitglied des Völkerbundes wer-
den jeher andere Staat ,  ^ominiion oder Kolonie, 
die eine freie Regierung haben, wenn ihre Z u 
lassung mit littet Drittel-Mehrheit a n  der Ver
sammlung beschlossen t/vird, sofern He wirk
same Garantien für ihre Bona  fides geben. 

d a r a u s  folgt: 1. Daß. Deutschland nicht vri--
ginnres Mitglied des Völkerbundes ist1; 2. dah. 
es, u m  Mitglied flu werden, durch eine zwei 
Drittel - Mehrheit der versammelte Mitglieder 
ausgenommen Werden muß und /eine wirksame 
Garantie für seine aufrichtige Ws'cht geben uiüfr, 
seine internationalen Verpflichtungen ftu halten 
und das vom Bund hinsichtlich, seiner S t re ' t -
kräfte AU ALasser und zu Land aufgestellte Regle
ment aniMneihmen. 

Die Tätigkeit des BnnÄes, dessen Sitz. Genf 
ist, wird durch d-e Versammlung der Vertreter 
aller Mtgilioder >des Bundes ausgeübt durch e-nen 
R a t  von neun Mitgliedern (em Vertreter jeder 
hauptsächlichsten Machet und Vertretern, die von 
der sVersantmlnng für vier Kichere Staaten bezeich
net werden), durch ein permanentes Sekretariat, 
das a m  Sitz des Bundes errichtet wird. 

Abrüstung. Der Hauptsächlichste Zweck des Bun-
des ist die lÄusrechterhaltnNg des Friedens, und 
deshalb werden die nationalen Rüstungen auf das 
mit der Sicherheit des Lanoes vereinbarte Min,-
mum reduziert, wobei der geographischen Lage 
eines jeden Staates Rechnung M tragen ist. D a s  
Programm dieser t^inschränknugen wird vvmRat  
festgestellt, den Regierungen dargelegt (die nach 
'Annahme einer Wstungsgrenze ohne Zustim-
ntung des Rates diese Grenze nicht üüerschrei--
ten Mrfen) und wird Nnndestens alle zehn Jahre  
Wlr Revision unterbreitet. Die Mitglieder des 
Bundes verpflichten sich-, ohne I^insch'rän'kung alle 
ihre Angaben «Ger das Matz ihrer Rnfljungen 
und ihres Programms zu Wasser und zu Land 
einander gegenseitig bekannt zu geben. 

G e g e n s e i t i g e  G a r a n t i e n .  
Die Mitglieder des Bundes leisten sich gegei^ 

seitig gegen jeden äutzern Angriff für die Auf-
rechterhaltung ihrer territorialen Integrität  und 
ihrer gegewvär tigern politischen Unabhängigkeit 
Garantie. 

R e g e l u n g  d e r Z w i f t i g f e i t e « .  
Der Bund m W  im Kriegsfall oder im Falle 

einer Kriegsdrohung alle Maßnahmen ergreifen, 
die geeignet sind, sei es auf denk Wege des 
Schiedsgerichts, sei es durch irgend ein anderes 
Verfahren, den Frieden den Nationen Au erhal-
ten. 'Las Generalsekretäre t wird in einein sol
chen Fall  soslort den Ra t  auf Verlangen eines 
jeden Mitgliedes des Bundes einberufen. Der 
Ra t  wird seine Tätigkeit ausüben, falls nicht 
ein Schiedsgericht stattfindet, und >wird einen 
Bericht Wer die Streitpmtkte erstatten. Wenn 
der Bericht einstimmig angenommen wird, so 
verpflichten sich die Mitglieder des Bundes, ge-
gen einen Teil, der sich den Schlußfolgerungen 
unterizicht, an  den Krieg zu appellieren. I s t  teiiu. 
stimmigkeit nicht erzielt worden, sio behält jedes 
Mitglied des Bundes freie Hand. I m  Falste 
eines Konfliktes ^mjchen zwei Staaten, von denen 
>wr einer-allein Mitglied des' Bundes ist vder 
von denen beide nicht dem Bunde angehören, 
werden sie ersucht, sich den Verpflichtungen des 
Bundes M unterziehen. Wenn 'sie annehmen, 
tritt das übliche Verfahren ein. Lehnen sie db', so 
kann der R a t  alle Maßnahmen treffen, die ihm 
geeignet erscheinen, um das tende des Konfliktes 
herbeizuführen. Wenn ein Mitglied des Bundes 
-zum Kriege greift, entgegen den eingegangenen 
Verpflichtungen, so wird es ipsv facto so ange
sehen, als vb es eineil kriegerischen Äkt gegen alle 
andern Mitglieder des Bundes unternommen 
hätte. Äiese brechen alsdann alle kommerziellen 
nnd fiiranljlielle:: Beziehungen mit ihm ab  und 
tragen in dem ihnen vom R a t  KugÄviesenen 
Maße tzUr Bildung einer bewaffneten Macht bei, 
die d a p  bestimmt ist, die Achtung vor den Ver-
pflichtungen des Bundes zu erMngen. 

G e r i c h t s h o f .  
Der Rat  ist beauftragt, eine Vorlage ausizuar-

beiten über einen permanenten internationalen 
Gerichtshof. 

I n t e r n a t i o n a l e V e r e i n b a r u n g e n .  
Alle früheren, mit diesem Abkommen unver

einbaren Verträge müssen aufgehoben [Arbeit. Jm^-
merhin sind die internationalen Verpflichtungen, 
die Schiedsgerichtsverträge und regionalen Äb-
kommen fowie auch d.e Monroedoktrin nicht mit 
dem 'Abkommen unvereiuMr'. 

I n t e r n a t i o n a l e s  M a n d a t .  
'£«s vibfoimnctt sieht Maßnahmen administra

tiver Natur für die Kolonien vor und, für jene 
Gebiete, die bewohnt sind von den Völkern, oie 
noch nicht fähig sind, iich selber zu regieren. Äie  
Kornmndschaft über diese Völker wird jenen an
vertraut, die dnrch ihre geographische Lage und 
durch ihre Erfahrung am besten dazu geeignet 
sind. 
G r e  n!z e n 'L eu t schl a u  d s  m i  t ^ u s  n ä h m e  

jO stprenßens. 
«Gegenüber Belgien: Nordöstlich Grenjze des 

Gebietes von Mloresne, östlich des ^upenerkrei-
ses, westlich des Montjviekreises (alte Grenze), 
nordöstlich und Mich  des Kreises Makmeoti bis 
Luxemburg. * 1 

(Gegenüber Luxemburg: Äie Frenze von 1914. 
Gegenüber Frankreich: '&ie• Gireitjje vom J u l i  

1870 von Luxemburg bis hur Schweizergrenize 
(wobei die Zollgrenze jene des Saargelbietes ist). 

Gegenüber der Schweix: UMe gegenwärtige 
G r e M .  

Gegenüber Oesterreich: Die G r e n i z e  von 1914 
bis Kur Tschejchjo-SWir'akei. 

Gegenüber der Tschcchjo-SWwakei: DieGrenize 
von 1914 mit Böhmen, und Schlesien bis Kum 
Borslprung östlich tfolt Neuistadh, 

Gegenüber Polen: M m  obenerwähnten Punkt 
an östlich Fialkenberg, Grenze zwischen Ober-und 
Mittelschlesien, westlich Pvsen, Lauf der Bartsch, 
Grenze ztotschen Lissa und 'Fraustadt, südwestlich 
toit KloNitzi, westlich von Bentschen (Nordspitze 
des Chlopsees), Greiwe Schwerin und BirnbmtM, 
Grenze Mschen Filchne und Tscharnffau, westj-
lich uiild nördlich von Schiiieidemühl, Linie acht 
Kilometer westlich der ^iesnbahnikinie Schneide-
mulhl-Ä'onitz, ^vtzlb-n r̂divelstlich Könitz, GreiM 
zwischen Könitz und Schlvichan, Grenze Westj-
Preußens bis acht Kilometer südöstlich toMit Lauen

burg, östlich Hohenfelde unb Eh'ottxcho,v> Küste 
des baltischen Meeres im Norden, »vrdöMvch von 
Chottschvw. 

Gegenüber Dänemark: Grenze, wie sie in dem 
Sonderartikel des Kapitels I l l b  feitgesetzlt ist. 

Mech'en Ostpreußens: Kiiiste des baltischen Mee-
res nördlich von Prvbbnau, Bogen a m  Kanal 
von ^lbing, Lauf der Nvgat, der Weichsel, Süd?-
greife (des Kreises) von Marienwerider, vvn Ro-
senberg. 

Grenize zwischen Ost- und Wsstzrreußen: Grenze 
Mschen Osterode und Neidenburg, Lauf oer Skot-
tau, der Reihe, nördlich von Bialutten, alte rns-
sische Grenze bis iv>esUich> der Schmalo-Niglken, 
Lauf ftes jNiemen, Arm des Skier>a>ieth,' vom Teltza 
weg bis gum Kurischen Haff schneidet die Grenze 
die Kurische Neerung, vier Kilometer fiMvestlich 
von Nidden. 

P o l i t i s c h e  e u r v p ä i s c h e  K l a u s e l n .  
/Abt. 1. Belgien. Die Verträge von 1839 lirer-

den aufgehoben und können ersetzt werden durch 
ÄMmiiien zwischen Belgien, den Niederlanden 
und alliierten und assoziierten Ätächten. Deutsch-
land verpflichtet sich, diese Äbkomnien an^uer-
kennen. Deutsch laich anerkennt die Souveränität 
Belgiens über das umstrittene gebiet von Mv-
resiiet, "über Preußisch-Ätvresnet, westlich der 
Straße Lüttich^Mchen, und Wer die Kreise 
Pen wid Malmedy. Unter der belgischen Herrschaft 
iverden die Bewohner fünf Ätlonate Frist haben, 
um ihren Wunsch zNni Ausdruck zu bringen, ganz 
oder teilweise unter deutscher Herrschaft zu blei-
ben. Belgien wird hiermlf den Beschluß des Böl-
kerbundes annehmen. 

Abt. 2. Luxemburg. Teutschland verlachtet auf 
den Vorteil aus allen Verträgen mit Luxemburg, 
^ s  anerkennt, daß das Großhevzlogwnt aufge-
hört hat, einen Bestandteil des' deutschen Zolkver-
eins tyu bilden. Iis verzichtet auf alle seine Rechte 
auf die Ausbeutung der l^isenibahnen, stimmt der 
Äushebunig der Neutralität des Großher^VgtuMs 
M und nimmt im voraus alle internativnajlen 
Bereiirbarimgen an, die von den alliierten und 
assoziierten Mächten mit Rücksicht auf dieses Land 
getroffen werden. 

Äbt. 3. Linkes Nheinufer. Deutschland Wird 
keine Festilnien behalten noch Nauen, weder auf 
dem linke1» Rheinnscr, noch mindestens fünMg 
Kilometer Vom Rheinufer entfernt. I n  dieser 
so nmschriebenen 'Föne N'ird Dentschland keine 
stacht halten, keine militärischeil Manöver vor-
nehmen, und es tvird feitte materiellen Ä/cögftch-
keiten besitzen, eine 'jJt^öifiiatfon vorzunehmen. 
Jede Verletzung dieser Verpflichttingei: M r d  als 
feindseliger Äkt gegcn die Signatarmlichte be-
trachtet und als Versuch, den Frieden ver Welt 
!zv stören. ^ i ; 

Äbt. 4. Saarbecken. Grenze: D a s  Saargc!oiet, 
über welches Deutschlanid seine Hoheitsreichte an 
den Wlkerbnnd abtritt, schließt die Kreise Saar-
louis, Saarbrmken, Ottweiler, S t .  Ingbert ,  einen 
Teil der Kreise ^cerz-ig, S t .  Wentel, Hombnrg 
und rücken in sich. Sxine Fläche beträgt 
161000 Hektar, und seine Bevölkerung 
647 000 Seelen. 

Ä b t r e t u u g  d e r  ?Wine» .  
'Die volle und abf lu te  Mtretnnc^ an Frank--

reich erstreckt sich auf ^alle Minenvor^om'men, 
konjẑ essiioniert oder nicht, auf alle ihre Zubehör-
den »nid Einrichtungen so<-v!ohl über wie unter 
der l>»rde, namentlich auch auf  die elektrischen 
Zentralen, die Stocks, die Häuser der ÄNgestM-
ten und Arbeiter usm .̂, im  allgemeinen auf  alles 
was die ^i^entümer oder Unternehmer als Ei-
gentunr besitzen oder lv!ornber sie das Nntznieß-
ungsrecht haben. Garantien für die Ausbeutung! 
Diese Garantien finden Awrendung, auf die Ta-
rife der ^isenbah'nen und Kanäle, auf das Trans-
Portmaterial für Priodukte unlb: Personal, auf 
Verbesserungsarbeiten für Verkehrswege vde  ̂Ter-
raimmkäufe, die Frankreich für die 'Äusbentung 
als n v ^ n d i g  erachten wird, lauf Spitäler, Schu-
len in französischer Sprache us^., die vvn Frank-
reich für  das Bergi-verkpersonal und das Personal 
der 'Zubchörden geschaffen 'werden. 

Die Garantien begehen sich auf Verteilung, 
Spedition nnd Preisfestsetzung der Produkte. Der 
Beitrag der Bergwerke, Budget ^ des Gebietes 
und a n  die Gemeindeanslagen lwir'o gemäss dem 
oerhälinismäßigeil Werte der Bergwerke festge-' 
setzt, mit Rücksicht auf den gesainteu steuer>pflii>h-
tigen Reichtnm des Gebietes. Jederniann, dem 
voll Frankreich gantẑ  vder teilweise Rechte abge-
treten werden, wird an den gleichen Vorrichten 
teilnehmen. 

„Wie sollte er! Du  wirst ihm doch nichts 
sagen!" 

^ » * . 
Mathildeiis zartes Gesicht erglühte Plötzlich. 

„O, er ist ein EhrenMann, ein Kavalier/' sagte sie 
hastig. „Es' nmßi da ein Mißverständnis oVwvlten, 
er hielt doch immer st» größte SUcke auf Vater. 
Wahrhaftig, ich tu's'!" > 

Die leicht enMsiasmierte IAngere sprang auf 
u»id fiel ihr unt den Hgls. „Wenn du dazẑ u den 
M u t  hättest, Thilde, es wäre einfach herrlhch — 
tvenn dem Vater diese Sprge vlom Herten genom-
meii Wrde."  

,/Fch tu's, gleiche bei der ersten Gelegenheit, 
ivenn der Vater wieder einmal verreiste ist!" er-
klärte Mathilde und duldete begUÄt die stürmische 
Liebkosung der Schwester. 

Weich darauf saßen beide fti>ieder hinter der !Är-
beit und ließen die Nähmaschine uni bie Wette 
sausen. ; 

Wenn Oberfaktor Lainge nach Meinung seines 
.Freundes i n  der LchenOotterie wirklich eins 
!Glücksnummer gebogen hatte, so iwüv ihm die nach 
außen Hin a m  wenigsten achuschcln. l5iin >ausgb-
mergelt dürrer, lat teMnger M a n n  mit einem ver?-
gilbten, stark hypochondrisch verdüsterten Gesiicht 
jÄar es; der beim Eintritt  des Hausherrn sich 
erhob und mit dem Ausdruck seltsamer Scheu in  
fnner ganzen Haltung auf  diesen zuschritt. 

„Ick) muß dich notwendig sprechen, Gustjav," 
begann er schon während des HäNdeschüttelns iin 
von innerer Erregung Keugender Hast. „Verzeihe 
meine Zudringlichkeit, aber iich kenne außer dir 
keine Menschenseele, der ich mir mivertrauen 
könnte. Schon im Waisenhaus warst du Mein ein-
ziger Freund und bist es durch das Leben bis 
auf diesen Tag geblieiben/' 

Der a n  Msonderlichkeiten des andern längst 
gewöhnte Kommissar nahm dessen Worte auf die 
leichte Ajchsel;> noch, gärte in ihm der S tu rm der 
vorigen, halben Stunde, und er mußte sich #u 
einem Lächeln Owingen. 

„Mach's nur nicht so feierlich!, Alter!" sagte 
er, „weißt doch, daß du ntir M jeder Stunde wilb-, 
kommen bisii. Jetzt fteilich trifft milcht Uiige--
schickt, im Bureau erwartet mich haufenweiie die 
Arbeit, ckber ein Piertelstündcheii. kann ich! immer 
noch. aVMacken." 

Der Gesichtsausdruck Langes erschien veräng-
stigt?! er hielt noch iMiner-die H a M  des IFreuw-
des i n  der seinigen. „ D u  Mußt heute Zeit für 
wich haben, Gnstiav/' meinte er hastig. ^,Jchi 
kttnn's nicht länger allein tragen', es erdrückt milch! 
sonst vder reißt mich i n s  blinde.iUngetoiifle. Ich. 
Mu|i dir offenbaren.'"! 

Nun schaute ihn der Konrmissar doch! prüfend 
unter leichtem Schütteln.des Kopfes an. „Was 
hast du nur,  alter J u n g e ? "  meinte er in  halbe,» 

Scheriz. „Wäre es nicht Franz Lange, der vor 
mir steht, ich würde fast meinen, irgend! ein 
hochMtpeinlijcher Verbuchter wollte beMen." •. 

Aber der andere ging auf den scherzenden Ton  
nicht ein. „NiMm's, Wie du. willst!" stieße er rauh 
hervor. „.Ich Nomine zum Freunde, auich zum Be-
«Beamten. D u  sollst es wissen, wie es um mich 
steht, sollst' mit deinem erprobten Freundesherzen 
mir beistehen in meiner Not, mich heraushauen, 
wie du's so vftnr'als a l s  Knabe getan, wenn die 
wiloen Spielgenossen mich ins Gedränge gebracht 
hatten." Hr wvllte nloch mehr hinzusetzen, schwieg 
dann aber, vermied es dabei aber auch, dem for-
schend und nicht ohne Befreniden auf ihn gerichte--
ten Blicke des Freundes tzn begegnen. Aus seinen 
'Zügen sprach dabei so viel hilflose Qua l  unid 
versteckte lÄaigst, jvaß aus  Nebesi Mienen der letzte 
Rest schwlacher Heiterkeit entschwand. 

„Kontm, setz.' oich, natürlich habe iich für dich 
Zeit, sagte er schlicht. 

!Aiber Lange wehrte haKg tmt beiden Händen 
ab. „Nicht Hier!" stjieß. er dann hervor. „ I c h  
muß dich schon bitten, mit i n  meine Wohnung 
( p  ToMmen. S i e  liegt ja nicht weit a b  — üort be
findet sich auch, tvjas vch! dir gern lz'eiMN 
möchte." 

„Du!w>irst mir immer rätselhafter," gestand der 
Kommissar, willigte dann aber ein, beim; anderen 
nach dessen Wohnung zu folgen. 

Vergeblich versuchte Nebe unterwegs, ein Ge
spräch i n  Gang zu bringen, er mußte sich daz« 
halten, um gleichen Schritt mit dem von innerer 
Unrast Vorangetriebenen z>u halten, der auch dann 
in Wortkargheit verharrte, a ß  sie den anspruchs" 
vollen Mietspalast! erreicht hatten, i n  dessen vber-i 
ster Etage Lange ein elegantes Junggesellenquar-
tier bÄrohnte. 

Wohl führte eine breite, prächtige Marmior-
treppe M hen Obergeschlossen emipvr, die 'Freunde 
glogen es indessen vor, sich dem! elektrischen Fahr-
stuhl anzuvertrauen, der sie wenigen Sekunde» 
Min Z'iele brachte. ^ ' 

Lange öffnete eine der Korridlortüren,' sie traten 
in  die unt warmer Behaglichkeit ausgestattete 
Wohnung ein und nun erst brach Lange da§ 
drückend vom Freunde empfundene Schweigen. 
C r  stellte sich vor diesen, erfaßte seine beiden 
Hände und schaute mit flackerndem Blicke hald 
an  ihm vorüber. 
• „Du  bist 'wie ein Beichtvater, verstehst du?" 
fragte er ruckweise. „Meine Seele soll bloß, vor 
dir liegen, ich will dir nichts vorenthalten. E s  ist 
selbstverständlich, daß, deine Lippen niemals vp» 
dem zu einem andern sprechen Werden, tvas dei» 
Ohr nun erfahren soll." 

„Ich denke, du keimst Mich, ' F r a M "  lautete 
die Ä,iiti.vlortl v 

„Natürlich; achte nicht aaif meine dumme Ärt, 
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